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11. Ä DERU DES FLÄCHE UTZU GSPLA
DER SÜSEL

FÜR EIN GEBIET ZWISCHEN BUNDESSTRAßE (B 76) UND

AN DER BÄDERSTRAßE, ÖSTLICH DER STRAßE SÜSELER MOOR

UND WESTLICH DÜVELSKAWIP (ZVO-GELÄNDE)

ZUSA E FASSE DE ER LÄRU

gemäß § 6a BauGB

1. Darstellun der Umweltbelan e und ihrer Berücksichti un

Durch die Anpassung der Bodennutzung an die tatsächlich vorhandenen Nut-

zungen bzw. die Änderung der Darstellung Gewerbegebiet in Gemischte Bau-

fläche ergeben sich keine erheblichen Auswirkungen. Die nun dargestellte Ge-

mischte Baufläche ist höheren Immissionswerten ausgesetzt. Das vorliegende

Gutachten empfiehlt, bei weiterer Konkretisierung der Planung in nachfolgender

Bauleitplanung die Erstellung eines auf die Planung abgestellten Schallgutach-

tens unter Berücksichtigung der tatsächlichen Verkehrszahlen. Zu diesem lie-

gen dann konkrete Planvorstellungen vor, die in das Gutachten einfließen kön-

nen. Größere Betroffenheiten der nordöstlich gelegenen vorhandenen Bebau-

ung sind mit der Änderung der Darstellung nicht verbunden.

2. Er ebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteili un und ihre Berücksichti-

auna:

Die Protokolle zur Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen können in

der Verfahrensakte eingesehen werden.

3. Darstellun der Er ebnisse der Abwä un mit den e ruften in Betracht kom-

menden anderweit! en Planunsmö lichkeiten:

Unter Berücksichtigung des Planungsziels der Neustrukturierung des Plange-

bietes und Anpassung an die tatsächlich vorhandenen Nutzungen scheiden we-

sentlich andere Planungsmöglichkeiten aus.

Mit der weiteren Siedlungsentwicklung und Standortalternativen hat sich die

Gemeinde Süsel im Rahmen eines Entwicklungskonzepts für Siedlungs-, Ge-

werbe- und Tourismusftächen im Jahr 2021 befasst. Die nun für die Darstellung

einer Gemischten Baufläche im Südwesten des Plangebietes vorgesehene
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Fläche ist dort für eine Siedlungsentwicklung vorgesehen. Auf eine weitere de-

taillierte Standortuntersuchung in diesem Bauleitplanverfahren verzichtet die

Gemeinde Süsel daher mit Verweis auf das bereits vorliegende Konzept. Die

im wirksamen Flächennutzungsplan in der Ortstage Süsel dargestellten Ge-

mischten Bauflächen sind allesamt bereits bebaut bzw. weisen nicht die erfor-

derliche Größe auf.

Der Standort des Bauhofes wurde durch die Gemeinde im Rahmen einer Stand-

ortanalyse von Alternativstandorten ermittelt und bestimmt. In dieser Standort-

analyse wurden ursprünglich 12 Standorte in der Gemeinde Süsel untersucht.

Letztendlich hat die Gemeinde sich für den nun geplanten Standort in Süsel

entschieden, v. a. aufgrund der guten Anbindung und Flächenverfügbarkeit.

Süsel, den 10. MRZ. 2026
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- Bürgermeister -

iDH Seite 2 von 2 AA^-^


